Plattform EduCare
elementare und außerschulische Bildung

Informationsdienst 
        Krausegasse 7a/10 
        1110 Wien 
Tel.: +43 (664) 73592265
Fax: +43 (1) 7485469 
Skype: 


 

http://www.Plattform-EduCare.org 

informationsdienst@Plattform-EduCare.org
Betrifft: Fragen der Plattform EduCare rund um die Elementarpädagogik
Im November 2008 haben wir an

· die Parlamentsparteien, 
· die Landeshauptleute und 
· die Sozialpartner/Interessensvertretungen 
zehn gleichlautende Fragen zu deren Stellung zu den Positionen der Plattform EduCare gerichtet. 

· Von allen Parlamentsparteien erhielten wir detaillierte Antworten.

· Seitens der Länder erhielten wir vom BGLD zwar eine Eingangsbestätigungen, aber keine inhaltlichen Stellungnahmen.
· Von den Sozialpartnern bzw. Interessensvertretungen bekamen wir – mit Ausnahme der WKO, die sich nur allgemein und grundsätzlich äußerte, ausführliche Stellungnahmen.

Die bis 24. November 2009 eingelangten Antworten sind auf den folgenden Seiten zusammengefasst:
2Antworten der im Parlament vertretenen Parteien


9Antworten der Landeshauptleute


17Antworten der Sozialpartner bzw. Interessenvertretungen




Mit freundlichen Grüßen
Plattform EduCare
Informationsdienst 

Johannes-Maria Lex
Öffentlichkeitsarbeit, Informationsdienst und Mitgliederbetreuung
Antworten der im Parlament vertretenen Parteien
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eva.glawischnig@gruene.at

	Sind Sie dafür, den Kindergarten als Bildungseinrichtung zu definieren?
	Grundsätzlich ja. 

Die Definition des Kindergartens als Bildungseinrichtung war der SPÖ seit jeher ein wichtiges Anliegen. Die Bundesregierung bekennt sich deshalb dazu, bereits den Kindergarten als Bildungseinrichtung zu sehen. Aus diesem Grund wollen wir ein verpflichtendes Kindergartenjahr für alle 5-Jährigen einführen und werden dafür jährlich 70 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die individuelle Förderung mit dem Ziel der Heranführung der Kinder an die Schulreife umfasst besonders die motorische Entwicklung, das Sozialverhalten, die Kreativität und die Sprachkompetenzen der Kinder, sowie das kindgerechte Heranführen an den naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Zur Sicherstellung bundeseinheitlicher Qualitätsstandards wird ein einheitlicher Bildungsplan gemeinsam mit den Ländern erarbeitet.
	Ja, Kindergärten sind für die ÖVP jedenfalls eine Bildungseinrichtung, deren Bedeutung für den langfristigen Bildungserfolg unserer Kinder in den letzten Jahren zum Glück immer deutlicher wird


	Ja, denn das ist er ja zweifellos auch.

	Der Kindergarten als grundlegende Bildungseinrichtung muss ein über den bildungspolitischen Bereich hinausgehender Schwerpunkt der nächsten Jahre sein. Kompetente und international orientierte praktische Anwendung moderner frühkindlicher Pädagogik ist mit der Adaptierung und Erweiterung entsprechender Bildungseinrichtungen zu forcieren. Entsprechende Anträge wurden vom BZÖ bereits in der vergangenen Legislaturperiode eingebracht (verpflichtendes Kindergarten/Vorschuljahr mit Schwerpunkt Sprachbildung)

Das BZÖ fordert darüber hinaus zwei grundlegende Einrichtungen: 

Lehrstuhls für frühkindliche Pädagogik an den Pädagogischen Hochschul
Kompetenzzentrums für frühkindliche Pädagogik an den Pädagogischen Hochschulen
	Ja.

	Sind Sie grundsätzlich dafür, das Bundesverfassungs-gesetz dahingehend zu verändern, dass „Kindergärten und Horte“ nicht mehr alleinige Landessache sind, sondern Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache und Landessache ist?
	Grundsätzlich ja, wenn der Bund finanziert. 

Denn wir wollen unseren Kindern die besten Startchancen sichern. Dazu bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden zur Erreichung größtmöglicher Synergieeffekte. Ein koordiniertes Vorgehen im Bereich Infrastruktur hat konjunkturbelebende Wirkung. Gemeinsam sollen folgende Ziele für den Bereich Kinderbetreuung erarbeitet werden:

•Bedarfsgerechter und kontinuierlicher Ausbau der Kinderbetreuung vor allem für Unter-3-Jährige und unter Berücksichtigung flexibler Formen der Kinderbetreuung wie Tageseltern mit dem Ziel eines flächendeckenden Angebotes• Forcierung von Ganztagesbetreuungsplätzen, weniger Schließtage und Verlängerung der täglichen Betreuungszeiten

• Qualität der Kinderbetreuung sichern – grundlegende Standards (inklusive Evaluierung und allfällige Verbesserung der sozialrechtlichen Situation von Tageseltern), pädagogische Konzepte und Ausbildungserfordernisse für 147 Betreuer/innen 

• Einführung eines verpflichtenden, kostenlosen letzten Kindergartenjahres (vormittags) 
	Wir haben im Regierungsübereinkommen festgehalten, dass wir das letzte Kindergartenjahr verpflichtend einführen wollen und dass es Seitens des Bundes auch einen gemeinsam mit den Ländern zu erarbeitenden einheitlichen Bildungsplan geben wird. Die Frage nach der grundsätzlich im B-VG vorgesehenen Kompetenzverteilung in dieser Frage sollte im Kontext einer generellen Verfassungs- und Verwaltungsreform diskutiert werden.
	Die FPÖ möchte, dass Kinder in allen Bundesländern die gleichen Möglichkeiten erhalten und in gleichem Ausmaß geschützt werden. Im Rahmen der Bundesstaatsrefrom ist zu klären, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Aus freiheitlicher Sicht bestimmt nicht im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung. Sie muss auch für andere Bereiche abgeschafft werden.


	Zur Realisierung einheitlicher Standards, vergleichbarer Inhalte und Methoden sowie zur Eingliederung des Elementarbereichs in die österreichische Bildungssystematik ist eine Bundesgesetzgebung in Form eines Rahmengesetztes (Grundsatzgesetzgebung) sinnvoll. Die Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung sollte bei den Ländern bleiben, damit Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des Föderalismus und regionaler Besonderheiten  bestehen bleiben. 
	Ja.

	 Sind Sie dafür, die Bezeichnung „Kindergärten und Horte“ durch: „außerfamiliäre elementare und institutionelle Bildungs- und Betreuungseinrich-tungen“ zu ersetzen? (Damit wird der gesamte Bereich der Kinderbetreuung und –bildung mit sämtlichen Einrichtungen - beginnend von den Kinder-krippen über die Kindergärten, Kindergruppen, Tagesmütter, Kinderhäuser, altersgemischten Gruppen u. a. m. bis letztlich zu den Horten – dezidiert mit eingeschlossen.)
	Wir sind für den Begriff: Vorschulische Kinder- und Kleinkindbetreuung und ein eigenes Berufsbild, der/des Frühpädagogin/-en.


	Die ÖVP ist jedenfalls für ein umfassendes Verständnis des gesamten Kinderbetreuungs- und bildungsbereichs.
	Wenn man das Gesetz anpasst, sollte man natürlich auch passende und treffende Bezeichnungen mit überlegen. 

	Der dezidierte Einschluss aller elementaren Kinderbetreuungseinrichtungen unter einer Definition setzt die gesetzesrelevante Formulierung wissenschaftlicher Erkenntnisse der frühkindlichen Pädagogik sowie die Einordnung in einen noch zu erstellenden bundesweiten Bildungsplans voraus. Dabei ist der frühen Sprachförderung unter Berücksichtigung integrationsspezifischer Problemstellungen besonderes Augenmerk zu widmen.
	Ja.

	Sind Sie folgerichtig dafür, dass unter Zugrundelegung der derzeitigen kompetenzrechtlichen Systematik – die Grundsatzgesetzgebung für die außerfamiliären elementa-ren und institutionellen Bildungs- und Betreu-ungseinrichtungen Bundessache ist?
	Grundsätzlich ja, wenn der Bund finanziert. 
	Wir haben im Regierungsübereinkommen festgehalten, dass wir das letzte Kindergartenjahr verpflichtend einführen wollen und dass es Seitens des Bundes auch einen gemeinsam mit den Ländern zu erarbeitenden einheitlichen Bildungsplan geben wird. Die Frage nach der grundsätzlich im B-VG vorgesehenen Kompetenzverteilung in dieser Frage sollte im Kontext einer generellen Verfassungs- und Verwaltungsreform diskutiert werden.
	Ja.
	Ja.
	ja, inklusive einheitlicher Qualitätsstandards

	Sind Sie folgerichtig dafür, dass die Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung bei den Ländern liegt?
	Ja.
	Wir haben im Regierungsübereinkommen festgehalten, dass wir das letzte Kindergartenjahr verpflichtend einführen wollen und dass es Seitens des Bundes auch einen gemeinsam mit den Ländern zu erarbeitenden einheitlichen Bildungsplan geben wird. Die Frage nach der grundsätzlich im B-VG vorgesehenen Kompetenzverteilung in dieser Frage sollte im Kontext einer generellen Verfassungs- und Verwaltungsreform diskutiert werden.
	Ja.
	Ja.
	Ja.

	Sind Sie dafür, einen gesetzlich verankerten Anspruch auf einen Betreuungs-/Bildungsplatz festzulegen?
	Ja.
	Die ÖVP ist für den bedarfsorientierten Ausbau von Kinderbetreuungs- und bildungseinrichtungen. Ob es zur Sicherstellung von Betreuungs- und Ausbildungsplätzen eines gesetzlichen Anspruchs bedarf oder ob dies auch ohne korrespondierende gesetzliche Verpflichtung gewährleistet werden kann müßte näher untersucht werden.
	Ja.
	Im Sinne eines verpflichtenden letzten Kindergarten-/Vorschuljahres und der Eingliederung des Elementarbereiches in die österreichische Bildungssystematik sollte ein diesbezüglicher gesetzlicher Anspruch realisiert werden.
	Ja, für jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

	Sind Sie dafür, dass ein Bundesrahmengesetz, das verbindliche Mindeststandards für ganz Österreich beschlossen wird?
	Ja.
	Im Sinne der Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit in den Kindergärten ist die ÖVP für die Entwicklung und Implementiertung von Standards, die sich jedenfalls am Ziel der Erlangung der Schulreife orientieren sollen. Welches Instrument in diesem Zusammenhang am geeignetsten erscheint (Bundesgesetz, Art.15a-Vereinbarung, ...) muss gemeinsam mit den Ländern und den Betroffenen diskutiert werden.
	Über Mindeststandards in elementaren und außerschulischen Bildungseinrichtungen sind wir jederzeit gerne gesprächsbereit

	Ja.
	Ja.

	Sind Sie dafür, dass ein einheitlicher Bildungsplan für ganz Österreich erstellt wird, in dem auch die Bildungs-, Betreu-ungs- und Erziehungsziele von unter 3-Jährigen einbezogen werden, beschlossen wird?
	Das ist derzeit noch nicht beschlussreif.
	Der einheitliche Bildungsplan ist Bestandteil des Regierungsübereinkommens und wird in dieser Legislaturperiode verwirklicht.
	Siehe oben.

	Ja.
	Ja, wobei hier keine Lernziele sondern Förderungsinhalte (motorisch, sprachlich, rhythmisch, kreativ, sozial, etc) festgehalten werden sollen.

	Sind Sie dafür, die Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen für den Elementar-bereich auf einheitliches Hochschulniveau - gemeinsam mit den anderen pädagogischen Berufen - anzuheben?
	Im Regierungsprogramm ist folgender Grundsatz festgeschrieben: Die Ausbildung der KindergartenpädagogInnen soll aufbauend oder ergänzend zu den Bundesbildungsanstalten für Kindergartenpädagogik an den Pädagogischen Hochschulen bis hin zur Einrichtung von Bachelor-Studiengängen weiterentwickelt werden.
	Ergänzend zur Ausbildung der KindergartenpädagogInnen an den Bundesbildungsanstalten für Kindergartenpädagogik sollen - wie im Regierungsprogramm vorgesehen - an den Pädagogischen Hochschulen einschlägige Bachelor-Lehrgänge eingerichtet werden, an denen ebenfalls die entsprechenden Kompetenzen und Qualifikation erworben werden können.
	Pädagogische Ausbildung ist für uns universitäre Ausbildung. Das gilt auch für die Kindergartenpädagigik, das heißt, wir wollen die Ausbildung aufwerten. In einem ersten Schritt ist für uns die Eingliederung in die Pädagogischen Hochschulen vorstellbar und mittelfristig sollte sie dann mit diesen in die Universitäten integriert werden.

	Ja.
	Ja, mit der Möglichkeit der Weiterbildung und Umorientierung auch in andere pädagogische Berufe, die Vermittlung von Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens

	Sind Sie für die Implementierung von wissenschaftlicher Forschung für den elementaren und außerschulischen Bildungsbereich?
	Ja.
	Auf Initiative von Bundesminister Johannes Hahn wird ab voraussichtlich WS 2009 an der Universität Graz ein Lehrstuhl für Frühkindpädagogik mit Unterstützung des BMWF eingerichtet. Wir sind überzeugt davon, dass das ein ganz wesentlicher Schritt in Richtung einer verstärkten wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem wesentlichen pädagogischen Feld ist und würden es begrüßen, wenn an den Pädagogischen Hochschulen in den nächsten Jahren ähnliche Schwerpunkte gesetzt werden würden.
	Unversität bedeutet für uns immer Lehre und Forschung

	Ja.
	Ja,  vor allem für das Forschungsfeld Früh- und Kleinkindpädagogik in Theorie und Praxis.
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	Siehe Fußnote
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	Sind Sie dafür, den Kindergarten als Bildungsein-richtung zu definieren?
	
	Der Kindergar-ten ist jedenfalls die erste und eine wichtige Bildungs-einrichtung.  In Kärnten haben wir dies bereits im Paragraph 2 des Knt. Kindergar-tengesetzes geregelt und zwar mit dem veran-kerten „Bildungs-auftrag“ des Kindergar-tens.


	Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Auftrag von Landes-hauptmann Dr. Erwin Pröll darf ich Ihnen als zustän-diges Re-gierungsmitglied für Kinder-gärten und Kinder-betreu-ung folgende Stellung-nahme 

Übermit-teln. 

Kinder-betreu-ung ist Kompe-tenz der Länder und Kinder-betreu-ung sowie die Institu-tion Kinder-garten sind uns ein großes und wichtiges Anliegen und haben in NÖ einen sehr hohen Stellen-wert.
Das Land NÖ nimmt seine Kompe-tenz in diesem Bereich in vollem 

Umfang sehr verant-wor-tungsvoll wahr und sorgt für ein quali-tätsvolles und flächen-decken-des Angebot an Kinder-garten- und Kinder-betreu-ungs-plätzen.

Mit freund-lichem Gruß

Landes-rätin Mag. Mikl-Leitner


	ALLE ANT-WORTEN

SIEHE 
	Bildung beginnt nicht erst in der Schule, sondern bereits in frühen Kindesjah-ren. Deshalb sollten auch Kindergär-ten als Bildungsein-richtung verstanden werden. Vor allem aber soll der Kindergar-ten den Kindern Freude machen!
	Ja! Kindergärten sind „die“ Bildungseinrichtung vor Schuleintritt. Bildung beginnt lange vor der Schule – und endet nie: Wir werden die Diskussion über den Bereich der elementaren Bildung in den kommenden Jahren noch stärker mit geplanten Öffentlichkeitsmaßnahmen führen um das, was in Kinderbildungseinrichtungen an wichtiger Bildungsarbeit geleistet wird noch stärker sichtbar zu machen!
	Die von Ihnen auf-geworfenen Fragen sind derzeit Teil eines intensiven Diskussions-prozesses, der im Zusammen-hang mit der politischen Beauftra-gung zur Konzeption eines neuen Kinderbe-treuungsge-setzes für Tirol geführt wird. 
Dieser Prozess soll transpa-rent und möglichst breit unter Einbezie-hung von Expertinnen und Experten geführt werden.
Wir bitten um Verständ-nis, dass die von Ihnen angestrebte notwendige Abstimmung zwischen den Land-tagen und dem Bundes-parlament auf direkter politischer Ebene erfolgen wird.  

	Vorarlberg war eines der ersten Länder mit einem verordneten

Kindergartenbildungsplan. Dieser wurde zuletzt im Jahre 2004 erweitert und

ist im Zusammenhang mit dem neuen Kindergartengesetz mit Wirkung vom 1.

September 2008 in modernisierter und erweiterter Form neu erlassen

worden.
	Der Kindergarten in Wien ist per Gesetz als Bildungseinrichtung definiert!

	Sind Sie grundsätzlich dafür, das Bundesverfassungsgesetz dahingehend zu verändern, dass „Kindergärten und Horte“ nicht mehr alleinige Landessache sind, sondern Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache und Landessache ist?
	
	Diese Frage ist sehr differenziert zu betrachten und lässt sich nicht mit einem eindeutigen „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Grundsätzlich bin ich für jede Veraltungs-vereinfa-chung in legistischen Dingen. Die Praxis zeigt, dass die Länder oft flexibler sind und mehr auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen können. Gesetzge-bung und Vollziehung auf Bundes- und Landes-ebene würde die Materie nur komplizieren und einen Paragrafen- und Kompetenz-dschungel ähnlich wie im Schulbereich nach sich ziehen.

Andererseits macht es aber auch Sinn, dass z.B. ein Bildungsplan österreich-weit einheitlich geregelt wird.


	
	
	Ich habe mich schon immer dafür ausgespro-chen, dass österreich-weit einheitliche Bildungs-standards festgelegt werden. In der Bildung sollte allgemein gelten, dass es ein Rahmen-gesetz (Grundge-setz des Bundes) gibt. Jedoch soll die konkrete Umsetzung bei den Ländern stattfinden, um bestmöglich auf die regionalen Bedürfnisse reagieren zu können.
	Wie am Beispiel des Österreich weiten Bildungsplans sichtbar ist, kann es für einige Bereiche sinnvoll sein, einen Österreich weit gültigen Rahmen festzulegen. Dieser kann aber nur im Dialog, im Einvernehmen mit den Ländern erfolgen.
	
	Diese Frage sollte in die aktuelle Verfassungs- und Verwaltungsre-form –

Diskussion eingebunden werden.
	Ausschließlich unter der Vorgabe, dass eine Qualität, die den Ansprüchen der Wiener Landesgesetzgebung entspricht, macht eine Bundesgesetzgebung Sinn. 

Jede gesetzliche Veränderung, die eine Sicherstellung der Wiener Qualitätsansprüche für alle Kinder Österreichs vertritt, ist zu begrüßen.



	 Sind Sie dafür, die Bezeichnung „Kindergärten und Horte“ durch: „außerfamiliäre elementare und institutionelle Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“ zu ersetzen? (Damit wird der gesamte Bereich der Kinderbetreu-ung und –bildung mit sämtlichen Einrichtungen - beginnend von den Kinder-krippen über die Kindergärten, Kindergruppen, Tagesmütter, Kinderhäuser, altersgemischten Gruppen u. a. m. bis letztlich zu den Horten – dezidiert mit eingeschlossen.)
	
	Grundsätzlich „Ja!“  Zu berücksichti-gen ist allerdings, dass die von Ihnen gewählte Bezeichnung ein Problem beinhaltet, da er sich explizit auf den elemen-tarpädagogi-schen Bereich bezieht, der, so weit ich informiert bin, die Altersspanne bis zur Vollendung des  sechsten Lebensjahres berücksich-tigt. In Ihrem sehr breit gewählten Zusammen-schluss von unterschied-lichen Bildungsinstitutionen – weil es bisher immer so war – ist auch die Einrichtung Hort vorhanden. Diese ist nun aber definitiv keine elementar-pädagogi-sche Bildungs-institution, sondern ist wohl eher der Primar- und Sekundar-pädagogik zuzuordnen, so dass die gewählte Bezeichnung nicht zutrifft. 

Interessant wäre ein Dialog über schulische und außerschuli-sche Nach-mittagsbe-treuung unter der Perspektive der Anglie-derung des Hortes an den Schul-bereich und die damit 
verbundenen Möglichkei-ten. 


	
	
	Sollte es einen breiten Konsens für eine Umbenen-nung geben, wird sich auch eine unbürokra-tische und für Kinder anspre-chendere Bezeich-nung finden lassen.
In Salzburg gibt es die für uns zufrieden-stellende Bezeich-nung „Kindergär-ten, Horte und Tages-betreuung“
	In der Steiermark ist uns die Betonung des Bildungsaspektes – neben der Betreuung  - ein wesentlicher. Deshalb wurde auch mit 1.1.2009 die zuständige Fachabteilung 6E mit dem Titel „Elementare und musikalische Bildung“ bezeichnet. In dieser Fachabteilung ist neben dem Bereich des Musikschulwesens in der Steiermark das Referat für Kinderbildung- und –betreuung beheimatet. Mit der bewusst geänderten Wortwahl, die sich auch in den relevanten Gesetzen widerspiegelt/widerspiegeln wird, soll sich der aktuell notwenige Diskurs über die elementare Bildung auch in der Organisation der Verwaltung abgebildet sein.
	
	Wichtig ist, dass aus der Bezeichnung der gesamte Bogen des Betreuungs- und

vorschulischen Bildungsberei-ches hervorgeht.
	Das ist eine sehr sperrige Bezeichnung. 

Elementare Bildungseinrichtungen wäre 

kürzer und ebenfalls umfassend.



	Sind Sie folgerichtig dafür, dass unter Zugrundelegung der derzeitigen kompetenzrechtlichen Systematik – die Grundsatzgesetzgebung für die außerfamiliären elementaren und institutio-nellen Bildungs- und Betreu-ungseinrichtungen Bundes-sache ist?
	
	Wie schon bei der Frage 2 angeführt, ist im Rahmen einer Grund-satzgesetz-gebung genau festzulegen, welche Be-reiche und Kompeten-zen in dieser verankert werden. Es sollte jedoch immer im Auge behalten werden, keine Verkompli-zierung, sondern eine Vereinfa-chung zu erzielen.


	
	
	Dem Grund nach ja, die Regelung regionaler Anforderungen muss jedoch für die Länder weiterhin möglich sein.
	Hierfür braucht es ausführliche Diskussionen mit dem Bund, den anderen Ländern. Die Steiermark nimmt im Bereich der elementaren Bildung eine Vorreiterrolle ein (als einziges Bundesland ganztags Gratiskindergarten und Tageseltern für alle 3-6jährigen Kinder) Wir können uns keine Vereinheitlichung, die zu einer Schlechterstellung des derzeitigen Systems führt vorstellen!
	
	Diese Frage sollte in die aktuelle Verfassungs- und Verwaltungsre-form –

Diskussion eingebunden werden.
	Mit oben angeführtem Vorbehalt ja. (s. 02)

	Sind Sie folgerichtig dafür, dass die Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung bei den Ländern liegt?
	
	Die Aus-führungs-gesetzge-bung und die Vollziehung müsste meiner Meinung nach jeden-falls im Bereich der Länder (Landesgese-tze für elementar-pädagogi-sche Bildungsin-stitutionen) bleiben, da hier länder-spezifische Bedingungen Berücksichtigung finden sollten.   


	
	
	Ja.
	Ja, ein möglicher gemeinsamer Rahmen im Sinne von Qualitätsstandards wäre hilfreich, um eine Österreich weite Qualität zu sichern. Ein Rahmen der Qualitätsstandards definiert und ein Reagieren auf regionale Bedürfnisse ermöglicht.
	
	Ja
	Die Landesgesetzgebung allein kann den Spezifitäten einzelner Regionen entsprechen.

	Sind Sie dafür, einen gesetzlich verankerten Anspruch auf einen Betreuungs-/Bildungsplatz festzulegen?
	
	Kärnten hat bereits seit September 2008 das „verpflich-tende Bil-dungsjahr im Kinder-garten“, was im Wesent-lichen einen Rechtsan-spruch hinsichtlich eines Kinder-gartenplat-zes gleichzu-setzen ist. Das Angebot in Kärntens Kindergärten ist derzeit optimal, da sogar mehr Plätze angeboten werden als nachgefragt. Deshalb steht für mich nicht die Frage des Rechtsan-spruches im Vordergrund, sondern die finanzielle und strukturelle Absicherung des notwendigen Angebotes.    


	
	
	Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Der Zugang muss für alle, egal welcher sozialer Herkunft, offen sein. Mit einem gesetzlich verankerten Anspruch auf einen Betreuungs-/Bildungs-platz würde man vor allem Frauen die Vereinbar-keit von Beruf und Familie erleichtern.
	In Hinblick auf familien-, frauen- & bildungspolitische Zielsetzungen grundsätzlich ja - aus Sicht der Steiermark ist dies aber erst dann möglich, wenn ausreichend Plätze vorhanden sind/sichergestellt werden können, und damit einher gehend auch der finanzielle Ausgleich mit dem Bund erzielt ist. (Die Errichtung und Führung von vorschulischen Kinderbildungs- & Betreuungseinrichtungen ist – ohne Betriebspflicht – im Kompetenzbereich der Gemeinden; ein Recht auf Betreuungs- & Bildungsplatz  zieht eine Betriebspflicht mit sich, die adäquate Rahmenbedingungen von Bund, Länder und Gemeinden erfordert) Die Steiermark startete diesbezüglich für die nächsten beiden Jahren eine große Offensive im Bereich der Errichtung von Kinderbildungs- und betreuungsplätzen. Es wurde neben der 15a-Mitteln der Baufonds, und damit einher gehend die Förderquote für die Budgetjahre 2009 & 2010 massiv erhöht.
	
	Primärer Ansatzpunkt ist der tatsächlich gegebene von den Eltern definierte

Bedarf.
	Bildung ist allen Menschen im gleichen Maß zuzuerkennen. Wenn auf Bundesebene die Voraussetzungen geschaffen, die Mittel bereitgestellt und eine Ausbildungsoffensive wie die von der Stadt Wien sicherstellt, dass ausreichend hochqualifiziertes Personal eingesetzt werden kann, wäre kein gesetzlicher Anspruch nötig.

	Sind Sie dafür, dass ein Bundesrahmengesetz, das verbindliche Mindeststan-dards für ganz Österreich beschlossen wird?
	
	Auch bei dieser Frage gilt es festzulegen, was unter „verbindli-chen Mindest-standards“ zu verstehen ist. Werden in diesem Zusammen-hang nur Mindest-standards im Bereich der strukturellen Qualität festgelegt oder werden auch noch andere Dimensionen der Qualität in den jeweiligen Bildungsin-stitutionen festgelegt. Weiters ist zu hinter-fragen, wer die Mindest-standards festlegt – da müssten jedenfalls die Länder eingebunden werden.


	
	
	Ja.
	Ja.
	
	grundsätzlich diskussionswürdig
	Ausschließlich unter der Vorgabe, dass eine Qualität, die den Ansprüchen der Wiener Landesgesetzgebung entspricht, macht eine Bundesgesetzgebung Sinn. 

Jede gesetzliche Veränderung, die eine Sicherstellung der Wiener Qualitätsansprüche für alle Kinder Österreichs vertritt, ist zu begrüßen.

	Sind Sie dafür, dass ein einheitlicher Bildungsplan für ganz Österreich erstellt wird, in dem auch die Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsziele von unter 3-Jährigen einbezogen werden, beschlossen wird?
	
	Die Festlegung von Bildungsin-halten mit den entspre-chenden Bildungs- und Erziehungs-zielen für unter Drei-jährige erscheint mir aufgrund sehr unterschied-licher Entwick-lungsstände und Bedürfnis-lagen bzgl. Bildungs-prozesse nicht sinn-voll. Aller-dings von 3- bis 6jähriges macht es schon eher Sinn. Kärnten hat bereits einen Bildungsplan für den Kinder-garten. Gegenwärtig wird auch am Charlotte Bühler Institut ein einheitlicher Bildungsplan für den Kindergarten entwickelt, bei dem Kärnten auf Experten-ebene eingebunden ist. 


	
	
	Der einheitliche Bildungsplan ist Bestandteil des Regierungs-übereinkommens des Bundes. Es ist sinnvoll, die Bildungs-betreuung und Erziehungs-ziele von unter 3-jährigen Kindern miteinzube-ziehen.
	Ja, wir setzen uns massiv für die Erstellung eines österreichweiten Bildungsplans eins. Im ersten Schritt für den Bereich der 3-6 jährigen und im weiteren auch für den Bildungsbereich in der Kinderkrippe.
	
	Diese Frage ist Gegenstand des Regierungsübereinkommens und bedarf

weiteren Erörterungen.
	Ein nationaler Bildungsplan für die Altersstreuung 0-6 ist bereits in Ausarbeitung.

	Sind Sie dafür, die Ausbildung von Pädago-ginnen und Pädagogen für den Elementar-bereich auf einheitliches Hochschul-niveau – gemeinsam mit den anderen pädagogischen Berufen - anzuheben?
	
	Wenn damit gewährleistet ist, dass die Qualität im Bereich der pädagogischen Betreuung steigt, dann ja. Außerdem wäre es eine Imageaufwertung des Berufes „Kinderbe-treuungs-pädagogIn“. 


	
	
	Die Ausbildung aller Pädagogen sollte grundsätz-lich auf gleichem Niveau sein, auch AHS-Lehrerinnen/AHS Lehrer und Lehrerinnen/Lehrer von höherbil-denden Schulen sollten eine verstärkte pädagogi-sche Ausbildung bekommen.
	Ja, Damit einhergehend muss es aber auch Besoldungsrechtliche Diskussionen und dementsprechende finanzielle Rahmenbedingungen für die Träger von Kinderbildungs- & Betreuungseinrichtungen geben: vgl. Kostenbeteiligung im Bereich der LehrerInnen
	
	Diese Frage ist Gegenstand des Regierungsübereinkommens und bedarf

weiteren Erörterungen.
	Ich habe bereits oftmals darauf hingewiesen, dass ein Modulsystem auf tertiärer Ebene die 

Qualität der Ausbildung einerseits und den Umstieg in andere pädagogische Bereiche für die PädagogInnen andererseits sicherstellen würde.

	Sind Sie für die Implemen-tierung von wissenschaft-licher Forschung für den elemen-taren und  außerschuli-schen Bildungs-bereich?
	
	Ja. 


	
	
	Forschung heißt Entwick-lung und Entwicklung bedeutet Zukunft. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist die Einrichtung des Bundesinsti-tutes für Bildungs-forschung, Innovation und Entwicklung des österreichi-schen Schulwesens - kurz BIFIE - in Salzburg.
	Ja, unsere Verwaltung kooperiert hier bereits intensiv mit der PH Steiermark und der KPH. Beide pädagogische Hochschulen in der Steiermark arbeiten im Bereich der Forschung im Elementarbereich in Kooperation mit der FA6E des Landes. Wir freuen uns aber auch auf den geplanten Lehrstuhl an der UNI Graz und sehen fruchtbringenden Kooperationen entgegen.
	
	Ja.
	Im Herbst wird ein Lehrstuhl in Graz eingerichtet. Darüber hinaus gibt es auch Bestrebungen einen Lehrstuhl für den elementaren Bildungsbereich zu schaffen.

Natürlich kann jeder Fortschritt nur dort stattfinden, wo Praxis und Forschung Hand 

in Hand arbeiten.




(1) Eingangsbestätigung eingelangt. Bislang keine inhaltliche Antwort.

(2) Antwort erhalten am 28.01.2009
(3) Antwort erhalten am 03.02.2009 

(4) für die OÖ Landesregierung antwortete Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer gemeinsam mit Landesrat KR Viktor Sigl (Text siehe Beilage „Ooe.pdf)

(5) eingelangt am 30.01.2009
(6) eingelangt am 05.02.2009, Stellungnahme verfasst von der zuständigen Landesrätin Dr. Bettina Vollath
(7) Für den Tiroler Landeshauptmann beantwortete die zuständige Landesrätin Mag. Dr. Beate Palfrader
(8) Für den Vorarlberger Landeshauptmann antwortete der zuständige Landesrat Mag. Siegi Stemer
(9) Für den Wiener Landeshauptmann beantwortete die zuständige Vizebürgermeisterin und Stadträtin Grete Laska
Antworten der Sozialpartner bzw. Interessenvertretungen (siehe auch das Positionspapier der Sozialpartner „Chance Bildung“ vom Oktober 2007)
	Antwort von 

Fragestellung
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	Siehe Fußnote
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Sind Sie dafür, den Kindergarten als Bildungseinrichtung zu definieren?
	Für die AK ist der Kindergarten eine wichtige Bildungsein-richtung zur Förderung der Kinder, um die bestehenden sozialen Ungleichheiten ausgleichen zu können.
	Für den ÖGB ist der Kindergarten eine wichtige Bildungseinrichtung. Umso wichtiger ist es daher auch, diesen allgemein auch als solchen zu verstehen und die dafür nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Kindergarten ist ein, wenn nicht der, wichtigste Ort für die Entscheidung des zukünftige Bildungs- und somit Lebensweges.
	Ja.
	ALLE ANT-WORTEN

SIEHE
	Sehr geehrter Herr Lex!

Vorerst herzlichen Dank für Ihre erneute Anfrage und Ihre Fragestellungen zum vorschulischen Bildungs- und Betreuungsbereich.

Wie ich Ihnen bereits in meinem Schreiben vom 21.5.2008 mitgeteilt habe, befindet sich die österreichische Bildungslandschaft derzeit in einem Umbruch. Wohin dieser führt, wissen wir alle nicht. Ich habe aber mehrfach darauf hingewiesen, dass organisatorische Änderungen allein nicht geeignet sind, um nachhaltige Änderungen im Bildungssystem zu erreichen. Wir würden Gefahr laufen, in die Organisationsfalle zu tappen.

In diesem Zusammenhang sehe ich auch Ihre Fragestellungen. Eine Positionierung zur einen oder anderen Frage würde möglicherweise Lösungen für andere offene Problembereiche behindern oder unmöglich machen.

Die Neugestaltung unseres Bildungssystems muss ein Gesamtkonzept sein. Dies bedeutet natürlich, dass man die Anliegen unserer elementaren Bedürfnisse berücksichtigen muss. Dem muss allerdings ein Meinungsbildungsprozess vorangestellt werden, in den ich nicht durch einseitige Positionierungen vorzeitig eingreifen möchte.

Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich Ihrem Anliegen nicht näher treten kann und wünsche Ihnen alles Gute im Neuen Jahr.

Freundliche Grüße

Ihr
Christoph Leitl


Dr. Christoph Leitl
________________________________________
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63 I 1045 Wien
T +43 (0)5 90 900-4253 I F +43 (0)5 90 900-240
E christoph.leitl@wko.at I W http://wko.at


	Sind Sie grundsätzlich dafür, das Bundesverfassungs-gesetz dahingehend zu verändern, dass „Kindergärten und Horte“ nicht mehr alleinige Landessache sind, sondern Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache und Landessache ist?
	Aus Sicht der AK ist ein nationaler Bildungsplan mit einheitlichen Qualitätsstandards für ganz Österreich unerlässlich. Daher sollte hier der Bund die Kompetenzen der Rahmengesetzgebung und die Länder die der Vollziehung haben. Die Finanzierung kann über den Finanzausgleich geregelt werden. Aus diesen Gründen ist eine Änderung der Bundesverfassung dringend erforderlich.
	Im Zusammenhang mit der Frage 1 ergibt sich daher auch zu dieser Frage eine klare Position: Die Rahmengesetzge-bung, insbesondere zu den Themen pädagogische Ausbildung der Lehrenden, Qualitätsstandards, nationaler Rahmenbildungs-plan (für den gesamten Bildungsbereich, vom Kindergarten über die  Universitäten bis hin zur Erwachsenenbildung!) etc., sollte Bundeskompetenz sein, die Umsetzung und Vollziehung Ländersache.
	Grundsätzlich spricht sich die Industriellenvereinigung gegen eine gemeinsame Gesetzgebung aus, da diese eine unklare Doppelkompetenz von Bund und Ländern mit sich bringt, die nur zu einem weiteren Ausbau bürokratischer Strukturen führt.
Zu empfehlen wäre ein Bundesrahmengesetz zur einheitlichen Qualitätssicherung und bundesweiten Vergleichbarkeit. Dies würde eine Möglichkeit für die Länder schaffen, innerhalb des gemeinsam erarbeiteten Rahmens "wettbewerbsfähige" Kindergärten zu entwickeln und aufzubauen.  
	
	

	 Sind Sie dafür, die Bezeichnung „Kindergärten und Horte“ durch: „außerfamiliäre elementare und institutionelle Bildungs- und Betreuungseinrich-tungen“ zu ersetzen? (Damit wird der gesamte Bereich der Kinderbetreuung und –bildung mit sämtlichen Einrichtungen - beginnend von den Kinder-krippen über die Kindergärten, Kindergruppen, Tagesmütter, Kinderhäuser, altersgemischten Gruppen u. a. m. bis letztlich zu den Horten – dezidiert mit eingeschlossen.)
	Wie diese Bildungseinrichtungen bezeichnet werden ist für die AK sekundär, vorrangig sind die Inhalte und Strukturen.
	Für den ÖGB ist die Diskussion der inhaltlichen Ausrichtung der Kindergärten, der Ausbildung der PädagogInnen, der Finanzierung, des Zuganges, des flächendeckenden ganztägigen Angebotes usw. vordringlicher als die Diskussion um die Bezeichnung. Eine neue Definition, eine neue öffentliche Sichtweise und eine neue Struktur bringen eine neue Bezeichnung wahrscheinlich automatisch mit sich, aber nicht zwingend.
	Keine Einwände.


	
	

	Sind Sie folgerichtig dafür, dass unter Zugrundelegung der derzeitigen kompetenzrechtlichen Systematik – die Grundsatzgesetzgebung für die außerfamiliären elementa-ren und institutionellen Bildungs- und Betreu-ungseinrichtungen Bundessache ist?
	Grundsätzlich ja, siehe Punkt „Bundesverfassungsgesetz“
	Im Grunde genommen Ja, siehe Antwort zu Frage 2.
	Ja.
	
	

	Sind Sie folgerichtig dafür, dass die Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung bei den Ländern liegt?
	Grundsätzlich ja, siehe Punkt „Bundesverfassungs-gesetz“
	Im Grunde genommen Ja, siehe Antwort zu Frage 2.
	Wwenn BundesrahmenG, ist das die folgerichtige Konsequenz.
	
	

	Sind Sie dafür, einen gesetzlich verankerten Anspruch auf einen Betreuungs-/Bildungsplatz festzulegen?
	Ja, dieser Rechtanspruch auf einen Betreuungs-/Bildungsplatz sollte für alle Kinder ab 3 Jahre gegeben sein, da dies ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit Familie und Beruf darstellt. Die AK tritt darüber hinaus für eine mittelfristige Umstellung der Schulen der 6- bis 14-Jährigen auf Ganztagsschulen ein.
	Der ÖGB tritt dafür ein, dass ein Recht auf einen ganztägigen Betreuungsplatz ab dem dritten Lebensjahr besteht. Darüber hinaus treten die  Sozialpartner gemeinsam auch dafür ein, das es  ein Recht auf ein ganztägiges Betreuungsangebot  durch flächendeckende Ganztagsschulen gibt. Dies sowohl aus bildungspolitischen, aber, insbesondere für Frauen, auch aus arbeitsmarktpoliti-schen Gründen.
	
	
	

	Sind Sie dafür, dass ein Bundesrahmengesetz, das verbindliche Mindeststandards für ganz Österreich beschlossen wird?
	Grundsätzlich ja, siehe Punkt „Bundesverfassungs-gesetz“
	Im Grunde genommen Ja, siehe Antwort zu Frage 2.
	Ja.
	
	

	Sind Sie dafür, dass ein einheitlicher Bildungsplan für ganz Österreich erstellt wird, in dem auch die Bildungs-, Betreu-ungs- und Erziehungsziele von unter 3-Jährigen einbezogen werden, beschlossen wird?
	Grundsätzlich ja, siehe Punkt „Bundesverfassungs-gesetz“. Ein gesamtnationaler Bildungsplan sollte für alle Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Universität erstellt werden.
	Im Grunde genommen Ja, siehe Antwort zu Frage 2.
	Ja.
	
	

	Sind Sie dafür, die Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen für den Elementar-bereich auf einheitliches Hochschulniveau - gemeinsam mit den anderen pädagogischen Berufen - anzuheben?
	Die AK spricht sich für eine universitäre Ausbildung für alle pädagogischen Berufe aus. Österreich ist das einzige Land innnerhalb der EU, wo die Ausbildung der Kindergartenpädagog/innen noch in Schulen der Sekundarstufe II angeboten wird. Daher ist eine Änderung der Ausbildung so schnell wie möglich notwendig.
	Auch hierzu haben sich die Sozialpartner auf ein klares Ziel verständigt: Ja, die pädagogischen Hochschulen sollen zu Hochschulen für alle pädagogischen Berufe, vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbil-dung, auf universitärem Niveau, auf der Basis einer gemeinsamen Ausbildung, weiterentwickelt werden.
	Ja. Unabhängig von einer Reform der Ausbildung ist es aber vor allem wichtig, die Attraktivität des Berufs der Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen rasch zu steigern (Lohn, Image, …).
	
	

	Sind Sie für die Implementierung von wissenschaftlicher Forschung für den elementaren und außerschulischen Bildungsbereich?
	Die AK setzt sich für die Errichtung eines Lehrstuhls für Elementarpädagogik an der Universität ein. In Wien unterstützt die AK die wissenschafltiche Begleitung des Projekts Forschungskindergarten zur besseren sprachlichen Förderung,
	Ja, denn auch hier besteht ein gemeVerständnis der Sozialpartner einen Lehrstuhl für Vorschul- und Grundschulpäda-gogik einzurichten.
	Ja.
	
	


(1) Antwort eingelangt am 14.01.2009.

(2) Antwort eingelangt am 20.01.2009
(3) Die Stellungnahme erhielten wir seitens des Bereichs Bildung, Innovation und Forschung, Frau Mag. Valerie Weixlbaumer
(4) Die Landwirschaftskammer Österreich reagierte sowohl telefonisch (DI Bernhard Keiler) als auch mit einer brieflichen Stellungnahme (siehe dazu die Beilage LK_Oe.pdf)
(5) Antwort vom 14.01.2009
